
                                                                     Beratungsgebühr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Rechtsanwaltskanzlei für Sozialrecht  
   Silvana Köhler Babiak, Bölbergasse 3, 06108 Halle/Saale  

 
 

Nach Vorlage dieses Beratungsschecks und Hartz IV Nachweis erhalten Sie kurzfristig einen 

Termin in unseren Kanzleiräumen für eine Erstberatung zu aktuellen Problemen mit 

 
 

Hartz IV - ALG I - ALG II - SGB II  
 

Für eine einmalige Anwaltsgebühr in Höhe von 20,- Euro erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen  
und eine anwaltliche Erstberatung zu folgenden Problemen des Sozialrechts !  

-------------------------------------------------------------------- 
Überprüfung aktueller ALG II Bescheide, Überprüfung von Rückforderungsbescheiden,  

Prüfung von Senkungsaufforderungen der Kosten für Unterkunft u. Heizung,  
Beratung zum Sonderbedarf (Erstausstattung, Mehrbedarf, usw.),  

Überprüfung von Sanktionsbescheiden jeglicher Art und jeglicher Höhe, Beratung zur Anrechnung von  
Einkünften, Einnahmen, Abfindungen, usw.,  

 
Die anwaltliche Erstberatung in unserer Rechtsanwaltskanzlei umfasst eine erste summarische Prüfung zur  

Entscheidung über mögliche weitere Schritte aus juristischer Sicht !  
Hierzu erhalten Sie durch uns konkrete rechtliche Hinweise zum Anspruch auf staatliche Förderung der  

Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt (Beratungshilfe, Prozesskostenhilfe)  
--------------------------------------------------------------------  

Auch Hartz IV Empfänger haben einen Rechtsanspruch auf fachliche juristische Rechtberatung durch einen  
Rechtsanwalt !  

 
 

Wir kämpfen für Ihr Recht !  
Rechtsanwaltskanzlei S. Köhler- Babiak, Bölbergasse  3, 06108 Halle/Saale  

 
 

Um eine telefonische Terminvereinbarung unter Tel.: 0345/ 200 20 20 wird gebeten.  


